
 

 Bekanntmachung der Stadt Straelen 
 

 

Aufgrund des § 26 (4) der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
16.11.2004 (GV. NRW. S. 644, 2005 S. 15) zuletzt geändert durch §§ 9, 13, 16, 22 und 27 
der Verordnung vom 22. März 2021 (GV.NRW. S. 348), wird hiermit der nachstehende Jah-
resabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung) des Versorgungs- und Verkehrsbetrie-
bes der Stadt Straelen zum 31. Dezember 2022 öffentlich bekannt gemacht. 
 
1. Feststellung des Jahresabschlusses 2022 

 
1.1 Auf Empfehlung des Betriebsausschusses stellt der Rat der Stadt Straelen den Jah-

resabschluss des Versorgungs- und Verkehrsbetriebes zum 31. Dezember 2022 mit 
einer Bilanzsumme von 13.123.749,20 € sowie den Jahresgewinn von 313.526,74 € 
fest und beschließt den Jahresgewinn auf neue Rechnung vorzutragen. 

 
1.2  Des Weiteren beschließt der Rat der Stadt Straelen die Auszahlung der im Jahre  

 2022 erwirtschafteten Konzessionsabgabe in Höhe von 164.056,00 € an die Stadt 
 Straelen. 

 
1.3 Der Rat der Stadt Straelen entlastet den Betriebsausschuss, welcher in der vergan-

genen Sitzung der Betriebsleitung für das Jahr 2022 vorbehaltslos Entlastung ausge-
sprochen hat (§ 4 c) EigVO NRW). 

 
 
2. Abschließender Vermerk der Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH 
 
Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 31.12.2022 hat der Betriebsausschuss 
der Stadt Straelen die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Göken, Pollak & Partner Treuhand-
gesellschaft mbH, Düsseldorf, beauftragt. 

Diese hat mit Datum vom 19.05.2023 den nachfolgend dargestellten uneingeschränk-

ten Bestätigungsvermerk erteilt.  

„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 

An den Eigenbetrieb Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen (VVS), 

Straelen 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss des Eigenbetriebes Versorgungs- und Verkehrsbe-

trieb der Stadt Straelen (WS), Straelen - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 

2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 

zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilan-

zierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebe-

richt des Eigenbetriebs für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 

2022 geprüft. 

 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den 

Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-West-

falen i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden 

handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen 

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs zum 



31. Dezember 2022 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Ja-

nuar bis zum 31. Dezember 2022 und 

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der 

Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebe-

richt in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Ei-

genbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den ein-

schlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen 

Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 

zutreffend dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Ein-

wendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lagebe-

richts geführt hat. 

 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Über-

einstimmung mit § 317 HGB, § 103 der Gemeindeordnung des Bundeslandes 

Nordrhein-Westfalen unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 

festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchge-

führt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Ab-

schnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlus-

ses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrie-

ben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deut-

schen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere 

sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderun-

gen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachwei-

se ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile 

zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 

 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Betriebsausschusses für den 
Jahresabschluss und den Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlus-
ses, der den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein- 
Westfalen i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden 
handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, 
dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner sind die gesetzli-
chen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung 
mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig be-
stimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei 
von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür 

verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unterneh-

menstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachver-

halte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern 

einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der 

Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh-

menstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gege-

benheiten entgegenstehen.  

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des 

Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs 

vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Ein 



klang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes 

Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften 

geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken 

der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. 

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und 

Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung 

eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der 

Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den ein-

schlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vor-

schriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aus-

sagen im Lagebericht erbringen zu können. 

Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungsle-

gungsprozesses des Eigenbetriebs zur Aufstellung des Jahresabschlusses und 

des Lageberichts. 

 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses  
und des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jah-

resabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsich-

tigten - falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffen-

des Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Be-

langen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Er-

kenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des 

Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapi-

talgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die 

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen 

Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 

und zum Lagebericht beinhaltet. 

 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie da-

für, dass eine in Übereinstimmung mit S 317 HGB, § 103 der Gemeindeordnung 

des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen und der Verordnung über die Durchfüh-

rung der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Ein-

richtungen des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen unter Beachtung der vom Insti-

tut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmä-

ßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstel-

lung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtig-

keiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise 

erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage 

dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entschei-

dungen von Adressaten beeinflussen. 

 

Die Website des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) enthält unter 
https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/bestaetigungsvermerk/hgb-ja-non-pie eine 
weitergehende Beschreibung der Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prü-
fung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Diese Beschreibung ist Be-
standteil unseres Bestätigungsvermerks." 
 
Düsseldorf, 19. Mai 2023 

Göken, Pollak und Partner 

      Treuhandgesellschaft mbH 
      Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/Steuerberatungsgesellschaft 

 
                                (Reuter)                                      (Pencereci) 

                           Wirtschaftsprüfer                          Wirtschaftsprüfer“                                

https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/bestaetigungsvermerk/hgb-ja-non-pie


 
Die Bekanntmachung kann auch im Internet unter www.straelen.de eingesehen 

werden. 

 

 

Der Jahresabschluss, der Lagebericht und die Erfolgsübersicht liegen in der Zeit 

vom 11.12. bis zum 22.12.2023, während der Dienststunden im Rathaus, Zimmer 

301, öffentlich aus. Der Jahresabschluss 2021 wird danach bis zur Feststellung 

des folgenden Jahresabschlusses zur Einsichtnahme bereitgehalten. 

 
Straelen, 21. November 2023      Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen 
 
 
    Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen 
       Robin Schmidt 
        Betriebsleiter 
 
 
        
       
 
 

http://www.straelen.de/

